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Neues, richtungsweisendes Urteil des Bundessozialgerichts

Endlich: Reha-Sport unbegrenzt!

In der Folge vermehrten sich gesund-
heitliche Schäden, verursacht durch 
verstärkte Anämie, Azidose, Hyperkali-
ämie, Störungen des Zuckerhaushaltes, 
urämische Myopathie und Polyneu-
ropathie. Durch den Bewegungsman-
gel vermindert sich die Leistungsfä-
higkeit erheblich. Ein Teufelskreis, den 
nur wenige Mitpatienten durchbrechen 
können: Wer sich nicht bewegt – dem 
tut  nichts weh! Die eklatanten Folge-
erscheinungen werden der Nierenin-
suffizienz zugeschrieben.   
Das Urteil des Bundessozialgerichts 
(BSG / Az: B 1 KR 31/07 R) vom 17. Ju-
ni stellt nun klar, dass ein Rechtsan-
spruch des Versicherten auf ergänzen-
de Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation im Sinne von Paragraph 
44 I SGB IX in Form des Funktionstrai-
nings (Paragraph 44 I Nr. 4) besteht. 
Dieser Anspruch besteht, wenn die er-
gänzende Leistung notwendig ist, um 
eine Behinderung abzuwenden, zu be-
seitigen, zu mindern oder auszuglei-
chen, ihre Verschlimmerung zu verhü-
ten oder ihre Folgen zu mindern. 
Eine generelle Befristung des Reha-
Sports ist nicht zulässig. Eine mögliche 
Einschränkung der Anspruchshöchst-
dauer ergibt sich nur dadurch, dass die 
Leistungen im Einzelfall geeignet, not-
wendig und wirtschaftlich sein müs-
sen. Die entsprechende Befristung in 
der Rahmenvereinbarung 2003 ist nich-

tig. Eine Änderung muss stattfinden: 
Die Erforderlichkeit von Reha-Sport ist 
grundsätzlich solange gegeben, wie der 
behinderte oder von Behinderung be-
drohte Mensch während der Übungs-
veranstaltung auf die fachkundige Lei-
tung des Übungsleiters an-
gewiesen ist.
Bislang wurde von der 
Mehrzahl der Kassen eine 
weitere Förderung des Be-
wegungstrainings während 
der Dialyse mit dem Argu-
ment abgelehnt, dass die 
Übungen nie selbständig 
ausgeführt werden könn-
ten und damit nicht geeig-
net seien, ein selbständiges 
Sporttreiben zu erreichen. 
Dieser Standpunkt der Kas-
sen dürfte nicht mehr halt-
bar sein. 

Training verbessert Mobilität

Gerade das Training während der Dia-
lyse ist es, das die Rehabilitation erheb-
lich verbessert. Es gibt keine andere 
Maßnahme, die gleichermaßen geeig-
net ist, zum Beispiel die krankheits-
bedingte Muskelschwäche zu verbes-
sern. Im Ergebnis müssen die Kassen 
den Einzelfall prüfen und gegebenen-
falls eine dauerhafte – zeitlich nicht be-
grenzte – Kostenerstattung für Bewe-

gungstraining während der Dialyse be-
willigen. Dies gilt auch für Gruppen, die 
Reha-Sport (Funktionstraining) unter 
fachlicher Anleitung von Therapeuten 
auch außerhalb der Dialysebehand-
lung durchführen. 

Ich freue mich sehr, dass 
dem Reha-Sport durch die 
Rechtssprechung des BSG 
der Weg geebnet wird. Die 
Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation 
(BAR)  in Frankfurt berät 
zurzeit diese Rechtslage 
und wird neue Förderrege-
lungen verfassen. Der Bun-
desverband Niere (BN) wird 
in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Gesellschaft für 
Nephrologie (DGfN), dem 
Verband Deutscher Nie-
renzentren (DN), dem KfH 

(Kuratorium für Dialyse und Nieren-
transplantation)  und ReNi (Deutsche 
Gesellschaft Rehabilitationssport für 
chronisch Nierenkranke) die Bedeu-
tung des Rehasports für chronisch Nie-
renkranke bei der BAR mit geeigneten 
Maßnahmen deutlich machen.
Für meine  Mitpatienten und deren 
Selbsthilfevereine ist der Weg frei, sich 
dieser Aufgabe anzunehmen. Wir wer-
den Sie dabei nach Kräften unterstützen.  

Udo Kreissel

Nach Jahren der Förderung des Reha-Sports durch die Krankenkassen wurde es gängige Praxis, nur noch 

eine zeitliche Limitierung auf maximal 120 Stunden zu bewilligen. Viele Mitpatienten gaben ihre Bemü-

hungen auf und ließen den Sport, mit einem zunehmenden Verlust der Leistungsfähigkeit, einfach sein. 

Es war schon schwierig genug, gegen den eigenen „Schweinehund“ anzugehen – gleichzeitig gegen eine 

scheinbar übermächtige Bürokratie zu kämpfen, erschien Vielen aussichtslos.

Udo Kreissel, Vor-
stand BN e.V., Koor-
dinator Sport, freut 
sich über die Recht-
sprechung des BSG.


